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(54)  Elektrisches  Kabel  und  Verwendung  eines  derartigen  Kabels 

(57)  Ein  elektrisches  Kabel  (1)  weist  mindestens 
drei  mit  einer  isolierenden  Ummantelung  (2a)  verse- 
hene  Leitungen  (2,  4a,  4b)  auf,  welche  im  wesentlichen 
über  ihre  gesamte  Länge  auf  mechanische  Weise  mit- 
einander  verbunden  sind.  Das  Material  mindestens 
einer  Leitung  (4a)  unterscheidet  sich  derart  vom  Mate- 

rial  mindestens  einer  anderen  Leitung  (4b),  daß,  wenn 
die  eine  Leitung  mit  der  anderen  Leitung  verbunden 
wird,  das  so  entstandene  Leitungspaar  als  Thermoele- 
ment  (5)  verwendet  werden  kann.  Das  Kabel  (1)  ist  ein 
Bandkabel. 
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Beschreibung 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Elektrisches 
Kabel,  das  mindestens  drei  mit  einer  isolierenden 
Ummantelung  versehene  Leitungen  aufweist,  welche 
im  wesentlichen  über  ihre  gesamte  Länge  auf  mechani- 
sche  Weise  miteinander  verbunden  sind,  wobei  das 
Material  mindestens  einer  Leitung  sich  derart  vom 
Material  mindestens  einer  anderen  Leitung  unterschei- 
det,  daß,  wenn  die  eine  Leitung  mit  der  anderen  Leitung 
verbunden  wird,  das  so  entstandene  Leitungspaar  als 
Thermoelement  verwendet  werden  kann. 

Ein  derartiges  Kabel  ist  bekannt  aus  die  japanische 
Patentanmeldung  62  137  529.  Beim  bekannten  Kabel 
mit  einem  von  einem  gemeinsamen  isolierenden  Mantel 
versehenen  Leitungsbündel  können  Thermoelementen 
an  einer  beliebigen  Stelle  des  Kabels  gebildet  werden 
indem  den  Kabelmantel  aufgeschnitten  wird  und  die 
sich  darin  befindende  Konstantandrähte  mit  Kupfer- 
drähte  verbunden  werden. 

Vorliegende  Erfindung  hat  zur  Aufgabe  die  For- 
mung  eines  oder  mehreren  Thermoelemente  bei  einem 
gattungsgemäßen  Kabel  zu  erleichtern. 

Das  erfindungsgemäße  Kabel  ist  dazu  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Kabel  ein  aus  nebeneinander 
liegenden  Leitungen  bestehendes  Bandkabel  ist,  wobei 
die  isolierenden  Ummantelungen  der  angrenzenden 
Leitungen  miteinander  verbunden  sind.  Die  als  Thermo- 
element  vorgesehenen  Leitungen  lassen  sich  sehr 
leicht  an  einer  gewünschten  Stelle  von  den  übrigen  Lei- 
tungen  des  Bandkabels  lösen  zur  Bildung  des  Thermo- 
elementes. 

Letzteres  ist  besonders  vorteilhaft  bei  Heizgeräten, 
wobei  bestimmte  Elemente  mit  Strom  oder  Spannung 
versorgt  werden  müssen  und  darüber  hinaus  Tempera- 
turen  gemessen  werden  müssen,  auf  Grund  derer  Steu- 
erelementen  Signale  zugeführt  werden. 

Für  bestimmte  Anwendungen  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  das  erfindungsgemäße  Kabel  mehrere  als  Ther- 
moelement  geeignete  Leitungspaare  aufweist,  wobei 
die  Leitungen  eines  als  Thermoelement  vorgesehenes 
Leitungspaar  aneinander  grenzen,  und  sich  insbesond- 
ere  an  einer  Randseite  des  Kabels  befinden. 

Zur  leichteren  Installierung  ist  die  Ummantelung 
jedes  als  Thermoelement  vorgesehenen  Leitungspaa- 
res  vorzugsweise  derart  gekennzeichnet,  daß  man  sie 
von  der  Ummantelung  der  restlichen  Leitungen  unter- 
scheiden  kann,  beispielsweise  mittels  abweichender 
Maßführung,  Farben,  Markierungen  oder  dergleichen. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  beigefügten  Zeich- 
nung  in  der  die  einzige  Figur  in  perspektivische  Ansicht 
einer  Ausführungsform  des  erfindungsgemässen 
Kabels  in  Einsatz  zeigt,  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  ein  aus  mit  einer  isolierenden 
Ummantelung  2a  versehenen  Leitungen  2  bestehendes 
Bandkabel  1,  wobei  die  Leitungen  2  auf  bekannte 
Weise  in  einen  Verbinder  3  gesteckt  sind  und  zur  Strom- 
oder  Spannungsversorgung  von  technischen  Geräten 

dienen.  Außerdem  ist  ein  aus  verschiedenen  Materia- 
lien  bestehendes  Leitungspaar  4a,  4b  vorgesehen, 
wobei  Leitung  4a  beispielsweise  aus  Kupfer  und  Leitung 
4b  beispielsweise  aus  Konstantan  besteht.  Selbstver- 

5  ständlich  sind  auch  andere  Kombinationen  aus  thermo- 
elektrische  Spannung  erzeugenden  Materialien  zur 
Verwendung  als  Leitungen  für  ein  zu  bildendes  Thermo- 
element  geeignet.  Die  Ummantelung  der  Enden  des 
Leitungspaares  4a,  4b  ist  entfernt  worden  und  die 

10  Enden  sind  leitend  miteinander  verbunden  an  der  Kon- 
taktstelle  5,  so  daß  ein  Thermoelement  entsteht  mit 
dem  sich  eine  Temperatur  bestimmen  läßt. 

Das  Bandkabel  1  kann  von  einer  Kabelrolle  genom- 
men  und  in  den  Verbinder  3  gesteckt  werden,  welcher 

15  mit  einem  komplementären  Verbinder  einer  Versor- 
gungs-  oder  Steuervorrichtung  verbunden  werden 
kann. 

Die  Ummantelungen  2a  der  Leitungen  4a,  4b  kön- 
nen  zum  Zwecke  ihrer  Kennzeichnung  andere  Farben 

20  oder  einen  anderen  Durchmesser  aufweisen  oder  auf 
irgendeine  andere  Art  gekennzeichnet  sein,  um  sie  von 
den  übrigen  Ummantelungen  2a  zu  unterscheiden.  Vor- 
zugsweise  befinden  sich  die  Leitungen  4a,  4b  an  der 
Randseite  des  Bandkabels  1  ,  aber  dies  ist  nicht  zwin- 

25  gend  erforderlich. 

Patentansprüche 

1.  Elektrisches  Kabel,  das  mindestens  drei  mit  einer 
30  isolierenden  Ummantelung  versehene  Leitungen 

(2,  4a,  4b)  aufweist,  welche  im  wesentlichen  über 
ihre  gesamte  Länge  auf  mechanische  Weise  mit- 
einander  verbunden  sind,  wobei  das  Material  min- 
destens  einer  Leitung  (4a)  sich  derart  vom  Material 

35  mindestens  einer  anderen  Leitung  (4b)  unterschei- 
det,  daß,  wenn  die  eine  Leitung  mit  der  anderen 
Leitung  verbunden  wird  (5),  das  so  entstandene 
Leitungspaar  als  Thermoelement  verwendet  wer- 
den  kann,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kabel 

40  ein  aus  nebeneinander  liegenden  Leitungen  (2,  4a, 
4b)  bestehendes  Bandkabel  (1)  ist,  wobei  die  isolie- 
renden  Ummantelungen  (2a)  der  angrenzenden 
Leitungen  miteinander  verbunden  sind. 

45  2.  Kabel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kabel  mehrere  als  Thermoelement  geeig- 
nete  Leitungspaare  aufweist. 

3.  Kabel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  dass  die  Leitungen  vom  als  Thermoele- 

ment  vorgesehenen  Leitungspaares  (4a,  4b) 
aneinander  grenzen. 

4.  Kabel  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
55  daß  das  als  Thermoelement  vorgesehene  Lei- 

tungspaar  (4a,  4b)  sich  an  einer  Randseite  des 
Kabels  befindet. 
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5.  Kabel  nach  einem  der  Ansprüche  1-4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ummantelung  jedes  als 
Thermoelement  vorgesehenen  Leitungspaares 
(4a,  4b)  derart  gekennzeichnet  ist,  daß  man  sie  von 
der  Ummantelung  der  restlichen  Leitungen  (2)  5 
unterscheiden  kann. 

6.  Verwendung  des  Kabels  nach  Anspruch  1  zur  Ver- 
wirklichung  eines  Thermoelementes,  wobei  die  Lei- 
tungen  (4a,  4b)  des  als  Thermoelement  10 
vorgesehenen  Leitungspaares  durchgeschnitten 
sind  und  von  den  somit  entstandenen  Enden  die 
isolierende  Ummantelung  (2a)  über  eine  bestimmte 
Länge  entfernt  worden  ist  und  die  freigelegten  Lei- 
tungsenden  miteinander  verbunden  sind  (5).  1s 
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